
AMTSBLATT
mit den Ortsteilen

Agnesdorf, Bennungen, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Dittichenrode,  
Drebsdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Kleinleinungen, Questenberg, Roßla,  

Rottleberode, Schwenda, Stadt Stolberg (Harz), Uftrungen, Wickerode

Jahrgang 13, Nummer 11 - Sonderausgabe Freitag, den 13. Mai 2022

der Gemeinde Südharz

Sitz der Gemeinde: 06536 Südharz, OT Roßla, Wilhelmstraße 4
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Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.gemeinde-suedharz.de

Öffentliche Bekanntmachungen
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Wahlbehörde:
Gemeinde Südharz
Wilhelmstraße 4
06536 Südharz

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses

Termin: 24.05.2022 um 14:00 Uhr
Betr.: Wahlausschuss für die Direktwahl - Bürgermeisterwahl -

Anschrift Sitzungsraum:
Gemeindeverwerwaltung , Sitzungsraum Zimmer 301
Wilhelmstraße 4
06536 Südharz
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Stichwahl am 22.05.2022
4. Anfragen

Jedermann hat zu der Sitzung Zutritt.

Südharz, den 10.05.2022

Wiechert, Gemeindewahlleiter
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Amtsblatt der Gemeinde Südharz

- Herausgeber: 
 Gemeinde Südharz, Wilhelmstraße 4, 06536 Südharz

- Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen 
 Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, vertreten durch Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

- Verantwortlich für den amtlichen, nichtamtlichen und sonstigen redaktionellen Teil:
 Bürgermeister Herr Rettig

- Verteilung:
  An alle zur Gemeinde Südharz gehörenden, erreichbaren Haushalte und im Büro der Gemeinde Südharz OT Roßla.

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche insbesondere aus Schadenersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.


